
Anlage 1 zum Schreiben vom 30.07.2018 

 

Anforderungen an Zahlungsprozesse im Rahmen zentralisierter Cash-Management-Systeme: 

Diese Anforderungen richten sich insbesondere an Unternehmen, die ihren Zahlungsverkehr zentrali-

siert und in diesem Rahmen Verfahren etabliert haben, die der Transparenz und Gesetzeskonformität 

der Zahlungsprozesse dienen. 

Will ein Unternehmen die Ausnahme in Anspruch nehmen, beachtet es die nachstehenden Anforde-

rungen jederzeit und in vollem Umfang:  

1. Für die Dienstleistungen, die im Rahmen von gruppeninternen/-externen Zahlungsvorgängen und 

damit verbundenen Diensten erbracht werden, schließt das Unternehmen mit den betroffenen grup-

penangehörigen Gesellschaften entsprechende Verträge ab. 

2. Um die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der vorgenommenen Transaktionen jederzeit zu ge-

währleisten, dokumentiert das Unternehmen alle Zahlungsvorgänge. 

3. Zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im Zahlungsverkehr (insbesondere dem Außenwirt-

schaftsrecht) erstellt das Unternehmen für die betroffenen Gesellschaften einheitlich geltende Richt-

linien/Vorgaben und setzt entsprechende Prozesse und Systeme auf. Dies gilt insbesondere für Maß-

nahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, ohne jedoch hierauf be-

schränkt zu sein. 

4. Die Einhaltung dieser Richtlinien/Vorgaben wird im Rahmen der internen Kontrollsysteme /Com-

pliance, für Dritte nachvollziehbar, regelmäßig durch geeignete System- und Prozessprüfungen des 

Unternehmens überprüft. Sich aus diesen Prüfungen ergebende Abweichungen und Unregelmäßig-

keiten werden durch angemessene Prozesse adressiert und nachhaltig behoben. 

 

 

 


